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25 Jahre Investitionsprogramm für Klimaneutralität Berlins

Beschluss:

Die SPD-Mitglieder im Senat und die SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus werden aufgefordert, sich bei den anste-

hendenVerhandlungen zur Finanzierung der nötigen Klimaschutzinvestitionen in Berlin für folgendeÜberlegungen bei einem

eigenen zu entwickelnden Finanzierungskonzept einzusetzen:

 

1. Die Klimaneutralität zu erreichen, ist die vielleichtwichtigsteHerausforderung für die nächsten 25 Jahre. Die - zumindest

relativ - wohlhabenden Staaten wie Deutschland und damit auch die deutschen Bundesländer müssen im Interesse

globaler Gerechtigkeit auf jeden Fall dieses Ziel erreichen.

2. Verschiedene Studien zeigen den Investitionsbedarf für ein klimaneutrales Deutschland auf. Wir beziehen uns hier auf

eine der KfW von 2021, die die erforderlichen Investitionen auf insgesamt etwa 6000 Milliarden Euro (zu heutigen Prei-

sen) schätzt, wobei im Rahmen der bisherigen privaten und öffentlichen Investitionspfade etwa 4100 Milliarden Euro

zustande kommen und umgesetzt werden, aber etwa 1900Milliarden zusätzlich umgesetzt werden müssen. Für die öf-

fentlichen Investitionen imBundesland Berlin geht es dabei jährlich umetwa 590Millionen Euro, etwa 1,7%des aktuellen

jährlichen Haushaltsvolumens.

3. Für die SPDkommtesnicht in Frage, sozialstaatliche Leistungenoder die hohenMittelbereitstellungen für ein kostenfrei-

es Bildungssystem oder die Förderung des sozialenWohnungsbaus in der wachsenden Stadt Berlin zu kappen, um diese

zusätzlichen Investitionen zu erbringen.Natürlich ist es richtig, notwendig undwichtig, daran zu arbeiten,wie diese Leis-

tungen produktiver und effizienter erbracht werden können. Es wäre aber eine Illusion, dass ohne massive Einschnitte

dort die Klimaneutralität möglich wäre ohne alternative Finanzierungsmöglichkeiten in Anspruch zu nehmen.

4. Also bedarf es zusätzlicher Finanzierungsmöglichkeiten für etwa 25 Jahre.Weder die Bundesregierung noch der Berliner

Senat haben dazu eine Struktur entwickelt, sondern sich in Umgehungsmanövern in Sachen Schuldenbremse verlaufen,

einerseits bei der Umbuchung von Corona Netto-Neuverschuldung, andererseits bei einem Klimafonds mit jährlicher

Notlagenerklärung bismindestens 2045. DieseUmgehungsmanöver hat das Bundesverfassungsgerichtmittlerweile un-

tersagt.

5. Eine Möglichkeit kann nun darin bestehen, die Schuldenbremse zu ändern und für Klimainvestitionen zu lockern. Das

wird vielfach gefordert und ist auch unterstützenswert. Es macht aber politisch keinen Sinn darauf zu warten. Gegen-

wärtig ist diese Möglichkeit auf Bundesebene blockiert und diese Blockade kann viele Jahre anhalten.

6. Also kommt es auf eine schuldenbremsenverträgliche Lösung an, die über mehrere - oder notfalls alle - Jahre durchhalt-

bar ist. Drei sich ergänzende Ansätze liegen auf der Hand.

7. Ein erster Ansatz zielt auf eine Änderung der Konjunkturkomponente, die auch für Klimainvestitionen eingesetzt wer-

den kann, wenn der politischeWille dazu vorhanden ist. Die Konjunkturkomponente kann stärker auf die Zulassung von

Investitionen in konjunkturellen Schwächeperioden und deren positiver Beschäftigungswirkungen ausgerichtet werden

- insbesondere indem die Tilgungsphase über den Konjunkturzyklus später einsetzt. Der Bundesfinanzminister signali-

sierte eine Offenheit für diesen Ansatz.

8. Ein zweiter Ansatz, der im Rahmen der Schuldenbremse grundsätzlich möglich ist, zielt auf einen wirtschaftlich profita-

bel ausgerichteten Deutschlandfonds. Das ging in der bisherigen Diskussion weitgehend unter. Warum ist das im Rah-

men der jetzt gültigen Schuldenbremse möglich? Durch Eigenkapital- Einschüsse in wirtschaftlich ausgerichtete Unter-

nehmenmit einer Ausrichtung auf Klima-Innovation steht der Kreditaufnahme im Rahmen der Netto-Neuverschuldung

eine Steigerung des Vermögenswerts gegenüber. Unter der Voraussetzung, dass der Fondswirtschaftlich betriebenwird

und deshalb Dividenden erhält und positive Veräußerungserlöse erzielen kann und wird, wird die Kreditfinanzierung

eines solchen Fonds nach der Schuldenbremse nicht angerechnet.
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9. Ein dritter Ansatz zielt auf einen großen Förder-Darlehens-Fonds zur Klimatransformation. Ein solcher Fonds macht be-

sonders Sinn in Zeiten sich normalisierender Zinssätze. Förderdarlehen mit niedrigen Zinsen oder im Fall der höchsten

Förderwirkung auch null Prozent. Zinsen schaffen Investitionsanreize. Manchmal ist es auch möglich, so Investitionen

überhaupt wirtschaftlich werden zu lassen. (West-)Deutschland hat die Erfahrung gemacht, dass größere gesellschaft-

liche Herausforderungen gut mit Darlehen gelöst werden können. Der wirtschaftlicheWiederaufbau nach dem 2.Welt-

krieg erfolgte zu wesentlichen Teilen mit den Darlehen des Marshall-Plans. Der soziale Wiederaufbau in den zerstörten

Städten bestand in der Bauleistung des sozialenWohnungsbaus ebenfalls aus Darlehen.

10. Der schuldenbremsenverträgliche Typ Darlehen ist zudem besonders gut geeignet, die Klima-Transformation zu finan-

zieren, weil es dort umden einen ‚Typus der Investition’ geht, der ‚Investitionen vorzieht’. LanglaufendeDarlehen können

in Zeiten sich normalisierender Zinsen Fördervorteile erzeugen. Wenn statt 30% Zuschuss zu einerWärmepumpen 60%

an 15-jährigem zinslosemDarlehen gegebenwerden, entsprechen die Finanzvorteile bei einem ratierlichenDarlehenmit

4% in etwa dem Zuschusswert.

11. Klimaschutz-Investitionen imWohnungsbau können undwerden auch seit vielen Jahren als Darlehen vergeben. Zusätz-

liche ProgrammekönnendieTransformation zur Klimaneutralität gerade beimWohnenbeschleunigen. Investitionen zur

Transformation der Industrie mit günstigen Krediten – bei besonders innovativen Ansätzen bis hin zur Freistellung von

Zinszahlungen – zu unterstützen, zu beschleunigen und die Produktion der entsprechenden Güter industriell skalieren

zu helfen, sollte ein weiterer Schwerpunkt eines solchen Darlehensfonds sein.

12. Ein neues Themenfeld können Energie-Contracting-Maßnahmen sein, die bei der Beleuchtung sowie der energetischen

Optimierung dann gut funktionieren, wenn Amortisation erfolgen kann.

13. Bei dieser Konstruktion eines Darlehensfonds, der als Treuhandvermögen z.B. der IBB zur Bewirtschaftung anvertraut

werden kann, entsteht kein der Schuldenbremse unterliegender Fall von Neuverschuldung, da die Steuerzahlerinnen

und Steuerzahler ja nicht in der Zu- kunft die Kredite zurückzahlenmüssen, sondern die Investoren, die im Übrigen auch

von den Investitionen in Zukunft profitieren. Ein solcher Fonds muss und kann vermutlich größer sein als ein auf Netto-

Neuverschuldung ausgerichteter Klimafonds - in Berlin geht es dabei eher um 15 als um 10 Milliarden Euro. Ein solcher

Darlehensfonds kann ansprechen (i) private Investitionen sowie (ii) Investitionen von städtischen oder anderen öffentli-

chen Unternehmen, vo sie eine Transformationsaufgabe zu bewältigen haben. Er ist nicht geeignet für dieMaßnahmen,

die Teil des öffentlichen Kernhaushaltes sind und bleiben - wie die energetische Ertüchtigung von Polizeiwachen und

Schulen.

14. Große Investitionen über längere Zeiträume gelingen dann, wenn im politischen Raum längerfristige finanzpolitische

Orientierungen verabredet werden können. Das ist gegenwärtig noch nicht der Fall. Wie schnell es möglich sein wird,

Deutschland klimaneutral werden zu lassen, hängt auch und vielleicht entscheidend davon ab, dass es zu über längere

Zeiträume durchhaltbaren Investitionsprogrammen kommt, die gleichzeitig schuldenbremsenverträglich sind und von

der Größenordnung her der Herausforderung zur Vermeidung einer Klimakatastrophe entsprechen.

 

Überweisen an

FA X - Natur, Energie, Umweltschutz
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